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Anmeldeformular 
„Leipzig im Advent“ 
vom 13.12. -15.12.2024 
Bitte ausgefüllt senden an: 
VHS Waltrop 
Ziegeleistraße 14, 45731 Waltrop 
E-Mail: vhs@vhs-waltrop.de
Telefax: 02309 - 962620

Die Allgemeinen Reisebedingungen der VHS Waltrop, abrufbar unter www.vhs-waltrop.de, das Formblatt gemäß 
§§ 651 a ff . BGB sowie die weiteren vorvertraglichen Informationen zu meiner Reise habe ich zur Kenntnis genommen. 
Die Datenschutzerklärung der VHS Waltrop, abrufbar unter www.vhs-waltrop.de habe ich einsehen können. 

Ich/Wir melde/n mich/ uns verbindlich für die 3-tägige Busreise „Leipzig im Advent“ vom 13.12.-15.12.2024 an. Der 
Reisepreis beträgt 655,00 EUR im DZ (EZ-Zuschlag: 79,- EUR). Die Leistungen entnehmen Sie bitte dieser Reisebro-
schüre. Mit der Bestätigung der Reiseanmeldung durch die VHS wird eine Anzahlung in Höhe von 62,00 EUR p.P. fällig, 
die unter dem  Stichwort “A2825 - Leipzig“ auf das Konto der Sparkasse Vest Recklinghausen IBAN: DE62 4265 0150 
0030 0678 70 
einzuzahlen oder zu überweisen ist. Die Restzahlung ist spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn zu überweisen.

Datum Unterschrift/en

1. Person/Anmelder/in: Name

Nationalität

Vornamen (entsprechend dem Personalausweis/Reisepass)

E-Mail-Adresse

Anschrift

Geburtsdatum

Handy-Nummer

Telefon

zusammen mit:

Einzelzimmer 

Belegung mit 2 Personen 

2. Person/Anmelder/in: Name

Nationalität

Vornamen (entsprechend dem Personalausweis/Reisepass)

E-Mail-Adresse

Anschrift

Geburtsdatum

Handy-Nummer

Telefon
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise

nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2015/2302.   
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Die Volkshochschule Waltrop 
(ggf. in Verbindung mit dem von ihr beauftragten Reiseunternehmen) trägt die volle Verantwortung für die ordnungs-
gemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt die Volkshochschule Waltrop (ggf. in Verbindung 
mit dem von ihr beauftragten Reiseunternehmen) über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzah-
lung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriff en ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeför-
derung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

•  Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pau-
 schalreisevertrags.
• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbe-
 griff enen Reiseleistungen.
• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich 
 mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen  können.
• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen 
 unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.
• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoff -
 preise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis 
 spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises 
 übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf 
 eine Preiserhöhung vor behält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die ent-
 sprechenden Kosten sich verringern.
• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine 
 volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit 
 Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche 
 Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 
 auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.
• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne 
 Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
 schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.
• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen 
 und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.
• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungs
 gemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehr-
 kosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten 
 (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem 
 Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pau-
 schalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaff en.
• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen 
 nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.
• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befi ndet.
• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers 
 werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, 
 des  Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der 
 Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet.

Webseite, auf welcher die Gesamtausgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
zu fi nden ist: www.gesetze-im-internet.de/bgb
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